
Teilnahmebedingungen 
Anmeldungen sind verbindlich. Nach der Anmeldung erhalten 
Sie von uns eine Anmeldebestätigung. Rechtzeitig vor 
Seminarbeginn erhalten Sie eine Einladung mit den 
erforderlichen Seminarunterlagen und der Rechnung. Diese 
ist vor Seminarbeginn zu begleichen. Sollte das Seminar 
nicht zustande kommen oder aus anderen Gründen abgesagt 
werden, überweisen wir die bereits gezahlte Seminargebühr 
in voller Höhe zurück. Weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit des Veranstalters beruhen. Bei mehrtägigen 
Seminaren übernehmen wir für alle Seminarteilnehmer/-innen 
die Buchung des Tagungshotels bzw. des Tagungszentrums. 
Eine Seminarteilnahme ist bei mehrtägigen Schulungen nur 
bei gleichzeitiger Buchung des Tagungshotels  bzw. des 
Tagungszentrums durch die Bildungskooperation möglich und 
beinhaltet die jeweilige Anzahl der Übernachtungen und den 
Bezug aller gastronomischen Leistungen für die gesamte 
Seminardauer.  Ein Vertragsverhältnis kommt jedoch 
ausschließlich zwischen dem/der Seminarteilnehmer/-in und 
dem Tagungshotel/ Tagungszentrum zustande. Eine 
Stornierung dieser Buchung ist von Ihnen selbst im 
Tagungshotel bzw. im Tagungszentrum vorzunehmen. 
Können Sie an dem Seminar nicht teilnehmen, so muss die 
Absage schriftlich bei uns eingehen. Bei einem Rücktritt der 
uns spätestens drei Wochen vor Seminarbeginn erreicht, 
entstehen Ihnen keine Kosten. Nach dieser Zeit müssen wir  
Ihnen   50 % der Kursgebühr in Rechnung stellen. Bei 
kurzfristigen Absagen innerhalb von  einer Woche vor 
Seminarbeginn oder bei Nichterscheinen wird die volle 
Seminargebühr fällig. 
 
Freistellung 
Die Bildungsveranstaltung vermittelt Kenntnisse, welche für 
die Arbeit des Betriebsrates erforderlich sind. Aus diesem 
Grund wird sie nach den Bestimmungen des § 37 Abs. 6, 40 
BetrVG und § 96 Abs. 4 SGB IX durchgeführt, wonach der 
Arbeitgeber die Kosten der Freistellung, die Teilnahmegebühr 
und Hotelkosten sowie das Fahrgeld zu tragen hat. 
 
Kosten 
Die Teilnahmegebühr beträgt je Teilnehmer/-in 600,00 € zzgl. 
19% MwSt.  und wird dem Arbeitgeber von der 
Bildungskooperation in Rechnung gestellt. Die Verpflegungs- 
und Unterbringungskosten betragen pro Teilnehmer/-in  
382,50 € und müssen mit dem Hotel beglichen werden. 
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ERA-TV: Arbeitsbewertung und 
Reklamation 
 
Seit der Einführung vor zwischenzeitlich über 10 Jahren 
hat sich in den Betrieben viel getan: Arbeitsplätze 
und Arbeitsorganisation haben sich vielleicht verändert. 
Dies betrifft bestehende Arbeitsplätze sowie durchaus 
auch neue geschaffene Arbeitsplätze. Außerdem wollen 
immer wieder Beschäftigte wissen, ob eine Reklamation 
ihrer Eingruppierung möglich ist. 
 
In diesem Seminar steht die Überprüfung der 
Eingruppierung nach dem ERA-TV im Mittelpunkt. Um zu 
wissen, ob und wie reklamiert werden kann, sind 
Kenntnisse zur Grundentgeltdifferenzierung und dem 
Stufenwertzahlverfahren die notwendige Voraussetzung. 
Mit dem Wissen über eine richtige Bewertung 
kann das Thema Reklamation intensiv bearbeitet werden. 
 

 Der Entgeltaufbau nach ERA-Tarifvertrag 

 Die Aufgaben des Betriebsrats 

 Grundentgeltdifferenzierung und 
Stufenwertzahlverfahren 

 Aufgaben der Paritätischen Kommission 

 Reklamation gemäß § 10 ERA-TV 

 Konfliktlösungsmöglichkeiten im betrieblichen 
Alltag 

 

 
Referenten:  Thomas Bleile 
  IG Metall Villingen-Schwenningen 
   

Uwe Acker 
  IG Metall Villingen-Schwenningen 
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